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Bestimmungen
zur Forderung von Wohnheimen
fur Menschen mit Behinderungen
(Wohnheimbestimmungen - WHB)

RdErl. d. Ministeriums fiur Bauen und Wohnen
v.12.7.1999 - |V A 2-2210-1318/99

1Zweck und Gegenstand der Férderung
1.1 Zielsetzung

Die Férderung des Baus von Wohnheimen flir Menschen mit Behinderungen ist Bestandteil des
sozialen Wohnungsbaus. Das Land fordert nach MaBgabe der §§ 1, 2, 15, 17 und 68 Il. WoBauG
mit 6ffentlichen und nicht 6ffentlichen Mitteln den Bau von Wohnheimplatzen durch Neubau,
Ausbau oder Erweiterung mit dem Ziel, Wohnraum fir Menschen mit Behinderungen zu schaf-
fen, der die Qualitat des offentlich geférderten Mietwohnungsbaus erreicht. Vorrangig sollen Be-
hindertenwohnheime mit jeweils wenig Heimplatzen gefoérdert werden, um eine mdglichst de-
zentrale Versorgung zu erreichen.

1.2 Fordergegenstand
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Gefordert werden Wohnheimplatze, die dazu bestimmt sind, dass kdrperlich, geistig oder see-
lisch behinderte Menschen dort ihren Lebensmittelpunkt begriinden. Wie Wohnheimplatze wer-
den Raume fur Gaste gefdérdert. Heimplatze, die nicht fir die Begriindung eines Lebensmittel-
punktes bestimmt sind (beispielsweise Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflegeplatze) oder die die
Voraussetzungen der investiven Forderung fir vollstationare Pflegeeinrichtungen (§ 13 Abs. 2
Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen) erflllen, werden nicht geférdert. Der Nachweis gilt
durch Bestatigung des Wohnheimtragers gemaB Nummer 4.1 d) als erbracht.

1.3 Bauherrin/Bauherr, Wohnheimtrager

Wohnheimplatze missen von einem kommunalen Trager oder einem Trager, der einem Spitzen-
verband der Freien Wohlfahrtspflege angeschlossen ist, errichtet oder betrieben werden.

2 Art und Umfang der Férderung, Darlehensbedingungen
2.1Darlehenshohe

Wohnheimplatze werden mit Baudarlehen aus offentlichen Mitteln, Raume fliir Gaste mit Baudar-
lehen aus nicht 6ffentlichen Mitteln gefdrdert. Dieses betragt bis zu:

a) 40.000 DM pro Platz bei Neubau
b) 32.000 DM pro Platz bei Ausbau und Erweiterung.

Fir Wohnheimplatze, die nach DIN 18 025 Teil | (Rollstuhlfahrer) geplant werden, erhoht sich das
Baudarlehen gemaB Satz 1 Buchstabe a) um bis zu 10.000 DM und geman Satz 1 Buchstabe b)
um bis zu 8.000 DM.

2.2 Eigenleistung

Abweichend von Nummer 1.721 WFB ist eine Eigenleistung in Héhe von mindestens 10 v.H. der
Gesamtkosten zu erbringen.

2.3 Angemessene Gesamtkosten

Die Wohnheimplatze sollen den Anforderungen des kosten- und flachensparenden Bauens ent-
sprechen (§ 38 Il. WoBauG). Die Gesamtkosten pro Kubikmeter umbauten Raumes sollen sich an
den Gesamtkosten orientieren, die im Bereich der Bewilligungsbehoérde flr vergleichbaren 6f-
fentlich geférderten Mietwohnungsbau als angemessen anzusehen sind. Uberschreitungen sind
zulassig, soweit die Mehrkosten zur Finanzierung der besonderen Wohnbediirfnisse von Men-
schen mit Behinderungen erforderlich sind.

2.4 Darlehensbedingungen
Die Baudarlehen werden zu folgenden Bedingungen gewahrt:

a) Das Baudarlehen ist flir die Dauer von zundchst sieben Jahren zinslos. Danach kann eine Ver-
zinsung von bis zu 6 v.H. p.a. gefordert werden.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/6



b) Das Baudarlehen ist mit jahrlich 1 v.H. - bei spater einsetzender Verzinsung unter Zuwachs
der durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen - zu tilgen.

c) Unbeschadet der fiir die Verwaltungstatigkeit der Bewilligungsbehdrde zu zahlenden Gebilh-
ren sind ein einmaliger Verwaltungskostenbeitrag in Héhe von 0,4 v.H. des bewilligten Darlehens
und ein laufender Verwaltungskostenbeitrag in Héhe von jahrlich 0,5 v.H. des bewilligten Darle-
hens zu zahlen. Nach Tilgung des Baudarlehens um 50 v.H. wird der Verwaltungskostenbeitrag
vom halben Darlehensbetrag erhoben.

d) Die weiteren Darlehensbedingungen - u.a. Leistungsbeginn, Vorbehalt spaterer Verzinsung
nach § 44 Abs. 2 Il. WoBauG und erhdhter Tilgung, vorzeitiger Kiindigung - sind dem zwischen
der Wohnungsbauférderungsanstalt und der Bauherrin oder dem Bauherren nach vorgeschrie-
benem Muster abzuschlieBenden Darlehensvertrag zu enthnehmen.

2.5 Zweckbindung

Die Wohnheimplatze sind flr die Dauer der Zweckbindung ausschlieBlich zur Wohnraumversor-
gung von Menschen mit Behinderungen zu nutzen. Die Zweckbindung endet mit (planmaBiger
oder vorzeitiger) vollstandiger Tilgung des Darlehens aus 6ffentlichen und aus nicht 6ffentlichen
Mitteln. Bewerberinnen und Bewerber, deren Einkommen die Einkommensgrenze des § 25 Il
WoBauG nicht Ubersteigt, sollen bei der Vergabe der Wohnheimplatze vorrangig bertcksichtigt
werden.

2.6 Anwendung der Wohnungsbauférderungsbestimmungen

Flr die Forderung von Wohnheimplatzen sind die Nummern 1.3 bis 1.48, 1.5 - 1.722, 1.73, 2.14,
7.21und 7.23-7.5,7.7,8,9,11,1.2,1.3, 1.4, 2, 3.2 bis 3.7, 6 und 7 Anlage 1 WFB und Anlage 4
WEFB sinngemaB, sofern nichts anderes bestimmt ist, anzuwenden.

3 Bauplanung und Raumprogramm
3.1Bauplanung
3.1.1 Stadtebauliche Anforderungen

Wohnheime fiir Menschen mit Behinderungen sind in Wohngebieten mit guter Anbindung an den
offentlichen Personennahverkehr und in der Regel mdglichst in zentraler Ortslage zu planen und
zu errichten.

3.1.2 Bautechnische Anforderungen

Wohnheime mussen baulich so gestaltet werden, dass die Nutzung Menschen mit Behinderun-
gen auch ohne fremde Hilfe mdglich ist (§ 55 BauO NW). Die DIN 18 025 Teil 2 (barrierefreie
Wohnungen - Planungsgrundlagen) ist bei der Planung und Ausstattung einzuhalten, soweit
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Wohnheimplatze und dazugehorige Neben- und Ge-
meinschaftsraume mussen von der 6ffentlichen Verkehrsflache stufenlos erreichbar sein.
Schwellen, Stufen und untere Tlranschlage innerhalb der Wohnbereiche sind unzulassig. Flure
muissen mindestens 1,80 m breit sein. Bei kurzen Stichfluren kann dieses MaB unterschritten
werden; die Bewegungsflachen gemaB DIN 18 025 Teil 2 sind jedoch einzuhalten. Ausweich-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/6



mdglichkeiten fur sich begegnende Rollstuhlfahrer/innen missen vorhanden sein. Geschoss-
treppen dirfen nicht gewendelt sein und missen ein Zwischenpodest haben.

3.1.3 Begrenzung der Platzanzahl an einem Standort

An einem Standort (in unmittelbarem raumlichen Zusammenhang zu anderen Wohnheimplatzen)
darf die Zahl von 24 Wohnheimplatzen einschlieBlich bereits vorhandener Wohnheimplatze nicht
Uberschritten werden. An Standorten mit mehr als 24 Wohnheimplatzen (GroBanlagen) werden
Wohnheimplatze abweichend von Satz 1 ausnahmeweise nur gefordert, wenn diese BaumaBnah-
me (Neubau oder Ausbau und Erweiterung) der Anpassung an die heutigen Wohnstandards im
Sinne dieser Bestimmungen dient und Bestandteil eines Gesamtkonzeptes zur Verkleinerung der
GroBanlage ist. Dieses Gesamtkonzept ist von dem Wohnheimtrager mit dem o6rtlichen und Uber-
Ortlichen Trager der Sozialhilfe, dem Ministerium fur Bauen und Wohnen und der Bewilligungs-
behdrde abzustimmen.

3.2 Raumprogramm fiir Wohngruppen und fiir individuelle Wohnheimplatze
3.2.1 Allgemeine Regelung fur Wohnschlafraume

Wohnschlafraume in gruppenbezogenen und Individualplatzen muissen als Einzelzimmer errich-
tet werden und mindestens 14 m?, fiir Rollstuhlfahrer/innen 16 m?, groB sein. Doppelzimmer sind
abweichend von Satz 1 nur zuldssig, wenn sie nach geringfiigigen Umbauarbeiten als zwei Ein-
zelzimmer genutzt werden kdnnen.

3.2.2 Individualplatze

Individualplatze sollen jeweils einen Wohnschlafraum, einen Vorraum, eine Nasszelle und eine
Kochgelegenheit erhalten. Fir die Bewohner und Bewohnerinnen von Individualplatzen ist in
dem Wohnheim mindestens ein Gemeinschaftsraum und ein Vorrats- oder Abstellraum vorzuse-
hen.

3.2.3 Gruppenbezogene Wohnheimplatze

Wohnheimplatze fur Wohngruppen sollen so geplant werden, dass die GruppengréBe von acht
Personen nicht Uberschritten wird. Der Mindestraumbedarf einer Wohngruppe betragt:

a) fur jede Person ein Wohnschlafraum (Nummer 3.2.1),

b) Nasszellen, die jeweils nicht mehr als zwei Wohnheimplatzen zugeordnet sind,
c) ein gemeinsamer Wohnessraum,

d) eine Gruppenkiiche, dem Wohnessraum zugeordnet,

e) ein Vorrats- und Abstellraum.

In dem Wohnheim ist zusatzlich ein Badezimmer mit einer freistehenden Badewanne vorzuse-
hen.
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3.2.4 Je nach den Erfordernissen im Einzelfall kdnnen zum Beispiel zusatzlich vorgesehen wer-
den:

a) Verwaltungsraume (z.B. Heimleitungs- oder Personalraum, Besprechungs-, Besuchsraum),

b) Therapierdaume, Freizeit- und Hobbyraume, fiir groBe Gemeinschaftsbereiche ausreichende
WC-Anlagen,

c) Abstelllager, Vorratsflachen, Wasch- und Trockenraume.
4 Antragsverfahren
4.1

Antrage auf Bewilligung von Wohnheimplatzen, die ausschlieBlich aus Mitteln des sozialen Woh-
nungsbaus oder zusatzlich aus Mitteln des Ausgleichsfonds (Bundesmitteln) gefordert werden,
sind bei den Bewilligungsbehdrden unter Verwendung des vorgeschriebenen Antragsvordrucks
nebst Anlagen einzureichen. Zusatzlich sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufligen:

a) eine Bestatigung des ortlichen und des Uberdrtlichen Tragers der Sozialhilfe, dass fur die zur
Foérderung vorgesehenen Wohnheimplatze - ggf. auch fur die anderen férderfahigen Heimplatze
- ein Bedarf besteht und der vorgesehene Standort geeignet ist;

b) ein Nutzungskonzept des Wohnheimtragers, das den Zielsetzungen dieser Richtlinie ent-
spricht und mit dem 6értlichen und dem Uberdrtlichen Trager der Sozialhilfe abgestimmt ist;

c) eine Stellungnahme des Spitzenverbandes der Freien Wohlfahrtspflege zur MaBnahme;

d) eine Bestatigung des Wohnheimtragers, dass die geplanten Wohnheimplatze nicht die Vor-
aussetzungen fiir eine investive Forderung fiir vollstationare Pflegeeinrichtungen (§ 13 Abs. 2
Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen) erfillen.

4.2

Ist neben der Foérderung aus Mitteln des sozialen Wohnungsbaus eine Férderung aus Mitteln des
Ausgleichsfonds beabsichtigt, ist vor férmlicher Antragstellung die Vorplanung zwischen Bau-
herr oder Bauherrin, der Bewilligungsbehorde, dem Landschaftsverband und dem Ministerium
flir Bauen und Wohnen zwecks Koordinierung der Mischfinanzierung abzustimmen.

5 Inkrafttreten
5.1

Diese Bestimmungen treten am 1. August 1999 in Kraft. Sie sind von diesem Zeitpunkt an allen
Erstbewilligungen zugrundezulegen. Gleichzeitig treten die Bestimmungen Uber die Forderung
des Baus von Wohnheimen im Lande Nordrhein-Westfalen - Wohnheimbestimmungen 1984,
Runderlass des Ministeriums fir Landes- und Stadtentwicklung vom 20. Marz 1984, SMBI. NW.
2370 - ausser Kraft.

5.2
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Auf Wohnheime, deren technische Planung vor dem 1. August 1999 abgeschlossen worden ist,
findet das mit dem Ministerium fiir Bauen und Wohnen abgestimmte Raumprogramm Anwen-
dung.

MBI. NRW. 1999 S.1030

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/6



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bestimmungen zur Förderung von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen (Wohnheimbestimmungen - WHB) 


